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Vergaberichtlinien 
für Wohnungen der WOBAG Schwedt eG 
 
Unsere Vergaberichtlinien sorgen für eine transparente, faire und den genossenschaftlichen 
Grundsätzen entsprechende Vergabe von Wohnungen an unsere Mitglieder. 
 
Genossenschaftliches Wohnen als Kernaufgabe Die WOBAG Schwedt eG bietet ihren 
Mitgliedern bezahlbaren und fairen Wohnraum und fördert gemeinschaftliches sowie 
nachhaltiges Wohnen. Alle Aktivitäten sind sozial sowie wirtschaftlich verantwortbar und 
basieren auf den Prinzipien unserer Satzung. 
 
Registrierung für die Wohnungsvergabe Wohnungssuchende können sich über einen 
Interessentenfragebogen (verfügbar in Papierform, als PDF oder online auf der Website der 
WOBAG Schwedt eG) für die Bewerberdatei registrieren. Die Aufnahme der Kontaktdaten 
kann ebenso telefonisch erfolgen. Die Daten werden in einer EDV-gestützten Datenbank 
erfasst, die alle Datenschutzanforderungen erfüllt. Die Vergabe erfolgt bevorzugt an Mitglieder. 
 
Informationspflicht und Änderungen Im Fragebogen werden alle relevanten Informationen 
erfasst, die zur Wohnungsvergabe notwendig sind (Anlage 1). Veränderungen der 
Haushaltsgröße und Einkommensverhältnisse müssen der Genossenschaft umgehend 
schriftlich mitgeteilt werden. 
Für Nicht-EU-Bürger gelten zusätzliche Verfahrensanforderungen (Anlage 2). Die 
Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt nach den datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen. 
 
Aufnahme und Ablehnung von Bewerbern Der Vorstand kann eine Aufnahme in die 
Bewerberdatei ablehnen: 

• bei Mitgliedern, die ihren Verpflichtungen nicht nachkommen, 
• wenn die Bewerbung unvollständig ist oder Anforderungen nicht erfüllt sind, 
• bei Nichtmitgliedern ohne Angabe von Gründen, wenn dies aufgrund der Marktsituation 

erforderlich ist (Vermietermarkt). 
 
Löschung oder Inaktivierung von Bewerberdaten Die Daten eines Bewerbers werden 
DSGVO-konform gelöscht oder inaktiviert: 

• nach Wohnungsvergabe an den Bewerber, 
• auf Wunsch des Bewerbers, 
• wenn der Bewerber nicht mehr unter der angegebenen Adresse erreichbar ist 

(Postrückläufer), 
• wenn der Bewerber sich auf ein Angebot nicht fristgerecht äußert. 

 
Vergabekriterien Die Vergabe von Wohnungen richtet sich nach der Haushaltsgröße und den 
individuellen Bedürfnissen wie Familienstand, Behinderungen oder speziellen 
Wohnanforderungen. Das Alter des Bewerbers fließt in die Entscheidungsfindung ein, sofern 
es sich um altersgerechte Wohnungen, z. B. mit Aufzug oder in niederen Etagen handelt. Ziel 
ist eine faire und bedarfsgerechte Zuteilung im Sinne des genossenschaftlichen Gedankens. 
Wohnflächengrößen richten sich nach der Haushaltsgröße und entsprechen u. U. den 
Förderrichtlinien bei gefördertem Wohnraum. Überbelegungen sind bei der Wohnraumvergabe 
nicht zugelassen. Anpassungen der Wohnfläche (Abweichungen von allgemein gültigen 
Richtwerten) sind möglich, wenn Kapazitäten verfügbar sind. 
 
 
 



Priorisierung bei mehreren Bewerbern Bei mehreren geeigneten Bewerbern gelten 
folgende Prioritäten: 

1. Die Haushaltsgröße sollte zur Wohnung passen. 
2. Bonität und Zahlungsfähigkeit müssen gewährleistet sein. 
3. Besondere Lebensumstände, wie Behinderungen oder Alter, werden berücksichtigt. 
4. Die Dauer der Bewerbung wird einbezogen. 

Ein Scoring-Tool im CRM-System unterstützt die objektive und faire Festlegung der 
Reihenfolge (Anlage 3).  
 
Weitergabe und Wohnungstausch Wenn ein Mitglied eine Wohnung aufgibt, kann es diese 
an nahe Verwandte (z. B. Kinder, Eltern, Partner) weiterempfehlen, sofern die 
genossenschaftlichen und wirtschaftlichen Voraussetzungen erfüllt sind. 
Die Genossenschaft unterstützt den Wohnungstausch zwischen Mitgliedern, wenn dieser den 
Wohnbedürfnissen besser entspricht. Ein Tausch wird vom Vorstand geprüft und muss 
genehmigt werden. 
 
Wohnungsangebot und Annahmefrist Der ausgewählte Bewerber erhält ein schriftliches 
Angebot (Postweg/E-Mail) mit allen Angaben zur Wohnung und einer Annahmefrist von 7 
Tagen. Erfolgt innerhalb dieser Frist zzgl. einer weiteren angemessenen Frist nach 
Erinnerungsschreiben keine Rückmeldung, wird das Angebot als abgelehnt und die 
Wohnungssuche als aufgegeben gewertet. 
 
Bonitätsprüfung und Nachweise Nach Annahme des Wohnungsangebotes wird eine 
Bonitätsprüfung durchgeführt. Dafür ist eine wahrheitsgemäß ausgefüllte Selbstauskunft 
(Anlage 4) erforderlich, inklusive der Zustimmung zur Abfrage bei Inkassodienstleistern. 
Zusätzlich sind folgende Nachweise einzureichen: 

• aktueller Einkommensnachweis, 
• Bescheinigung des vorherigen Vermieters, 
• Personalausweis/Pass zur Einsichtnahme. 

 
Weitere Wohnungsvergabe an bestehende Mitglieder Mitglieder, die bereits eine Wohnung 
bewohnen, erhalten frühestens nach 3 Jahren ein neues Wohnungsangebot. Ausnahmen 
gelten bei Veränderungen wie Familienzuwachs, erheblichen privaten wirtschaftlichen 
Veränderungen oder bei gesundheitlichen Einschränkungen. 
 
Diese Vergaberichtlinien ersetzen alle bisherigen Grundsätze und treten mit sofortiger Wirkung 
in Kraft. 
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Anlage 1 - Interessentenfragebogen 

 

 

 



Anlage 2 – Anlage zum Interessentenfragebogen für nicht-EU-Bürger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anlage 3 – Scoringsystem im CRM (IVM professional) 

(Überarbeitung der Wertigkeit einzelner Kriterien erfolgt regelmäßig und orientiert sich an 

wirtschaftlichen, sozialen, gesellschaftlichen und politischen Gegebenheiten) 

 

 

 



Anlage 4 – Selbstauskunft 

 



 


